
 
 
 
 
 
                                  Öffentliche Bekanntmachung 
 
                               Auszug aus dem Beschlussbuch 
 
GREMIUM:            Stadtverordnetenversammlung 
             Stadt Bad Homburg v.d.Höhe 
                   
SITZUNG AM:       Donnerstag, den 30. August 2018 
 
Gegenstand der Beratung: 
 
Tagesordnung II 
 
18. Jahresabschluss des Betriebshofs Bad Homburg v.d. Höhe zum 31. 
Dezember 2017 
 
Der von der BRV AG  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kronprinzenstraße 
10, 45128 Essen geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017, der im Jah-
resergebnis mit einem Gewinn von Euro 65.117,07  abschließt, wird fest-
gestellt. 
Der Jahresgewinn wird wie folgt behandelt: 

- Auflösung von Landeszuschüssen für den Bau einer Zisterne 
und einer Holzhack-feuerungsanlage in Höhe von Euro 
9.962,36 

- Gewinnvortrag in Höhe von Euro 75.079,43 auf neue Rechnung. 
 
Der im Gebührenbereich Abfallentsorgung resultierende Überschuss von 
134.935,31 Euro wird der Rückstellung für Gebührenausgleich Abfallbe-
seitigung in gleicher Höhe zugeführt. 
Der im Gebührenbereich Straßenreinigung resultierende Überschuss von 
Euro 46.817,00 wird mit der noch bestehenden Unterdeckung aus dem 
Abschluss 2016 in Höhe von Euro 31.503,64 saldiert. Der dann noch 
verbleibende Überschuss in Höhe von Euro 15.313,36 wird der Rückstel-
lung für Gebührenausgleich Straßenreinigung zugeführt. 
Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 
Einstimmig beschlossen 
45 Ja-Stimmen 3 Enthaltungen 
 
Bad Homburg v. d. Höhe, den 31.08.2018 
 
Der Magistrat 
Oberbürgermeister 
gez. Alexander W. Hetjes 
 
 
 
Der Jahresabschluss wurde wegen der Inanspruchnahme von Erleichte-
rungen nach § 327 HGB nur teilweise offen gelegt; der nachfolgende 
Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den vollständigen Jahresabschluss: 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 



die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
 
 
Frankfurt am Main, 30. Mai 2018  
 
BRV AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
Liehr                                          Ludwig 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Jahresabschluss und der 
Lagebericht in den darauf folgenden 14 Tagen im Betriebshof Bad Hom-
burg v.d.Höhe, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad Homburg im Verwaltungs-
gebäude Raum 16 von Montag bis Donnerstag jeweils von 07:30 Uhr bis 
15:30 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich ausgelegt. 
 


